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Bebauungsplan "Weingärten auf'm Sträßchen"  

in der Gemeinde Trittenheim 

Landkreis Trier-Saarburg 

 

 

 

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeits-

beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 

und Träger sonstiger Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
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Stand: November 2015 
 



2 
RZ 
D:\Texte\2015066\Beschlus\20151116_BES_001_JO_FÖBB Nov15.docx 

1. Allgemeines zum Verfahren 
 
Die Gemeinde Trittenheim hat am 11.07.2015 für den Bereich "Weingärten aufm Sträß-
chen" den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst, um dort ein neues 
Baugebiet zu entwickeln. Gleichzeitig wurde auch beschlossen, den Bebauungsplan "Trit-
tenheim Süd" in Teilbereichen zu überlagern. Am 09.09.2015 fand im Feuerwehrgerä-
tehaus in Trittenheim, Spielesstraße 13, eine Bürgerbeteiligung als frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB statt. Die Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange wurden mit dem Schreiben vom 09.09.2015 angeschrieben und hatten Ge-
legenheit, sich bis zum 16.10.2015 über den Vorentwurf des Bebauungsplanes zu informie-
ren und entsprechende Anregungen und Hinweise, insbesondere zu den Umweltbelangen 
abzugeben. 
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägung bzw. Berück-
sichtigung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt. 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Verbandsgemeindeverwaltung Schweich 
Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen 
und Bauen  
Brückenstraße 26 
54338 Schweich/Mosel 

16.10.2015 Hinweise 

2.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz 
Deworastraße 8 
54290 Trier 

13.10.2015 Hinweise 

3.  Verbandsgemeindewerke Schweich 
Brückenstraße 26 
54338 Schweich/Mosel 

12.10.2014 Hinweise 

4.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Deworastraße 8 
54290 Trier 

13.10.2015 keine 

5.  Landesamt für Geologie und Bergbau 
Emy-Roeder-Straße 5 
55129 Mainz 

09.10.2015 Hinweise 

6.  Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
Mosel 
Tessenowstraße 6 
54295 Trier 

08.10.2015 keine 

7.  Vermessungs- und Katasteramt Westeifel-
Mosel 
Im Viertheil 24 
54470 Bernkastel-Kues 

06.10.2015 Hinweis 

8.  SWT - Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Stadt Trier 
Ostallee 7 - 13 
54290 Trier 

18.09.2015 keine 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

9.  Deutsche Telekom Technik GmbH 
PTI 14 
Polcher Straße 15-19 
56727 Mayen 

30.09.2015 Hinweise 

10.  Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-
Kues 
Bauverwaltung 
Klinik Kues/Kueser Plateau/Im Kurpark 
54470 Bernkastel-Kues 

23.09.2015 keine 

11.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
Dienststelle Trier 
Gartenfeldstraße 12 a 
54295 Trier 

01.10.2015 Hinweise 

12.  Westnetz GmbH 
Eurener Straße 33 
54294 Trier 

29.09.2015 Hinweise 

13.  Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum 
Trier (A.R.T.) 
Löwenbrückener Straße 13/14 
54290 Trier 

18.09.2015 keine 

14.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Direktion Landesdenkmalpflege 
Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege 
Schillerstraße 44 
55116 Mainz 

16.09.2015 keine 

15.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Direktion Landesarchäologie 
Weimarer Allee 1 
54290 Trier 

11.09.2015 keine 

16.  Landesbetrieb Mobilität Trier 
Dasbachstraße 15 c 
54292 Trier 

13.11.2015 Hinweise 

17.  Kreisverwaltung Landkreis Trier-Saarburg 
Kreisentwicklung, Wirtschaft, Landwirtschaft, 
Weinbau 
Willy-Brandt-Platz 1 
54290 Trier 

19.10.2015 Hinweise 

 
 
Hinweis: 
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen, die zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
abgegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung ab-
gedruckt und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die 
Sachdarstellungen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die Originalstel-
lungnahmen können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich eingesehen werden.  
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Stellungnahme der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Fachbereich Na-

türliche Lebensgrundlagen und Bauen, Schweich vom 16.10.2015 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Ausführung der Platzbereiche werden zur Kenntnis genommen. Dies ist 
jedoch nicht Inhalt der Bebauungsplanung und wird in der weiteren Erschließungsplanung 
geprüft. Im weiteren Verfahren wird die Straßenführung nochmals geprüft und gegebenen-
falls geändert.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.2 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz in Trier vom 13.10.2015 

 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Bodenschutz/Abfallwirtschaft hinsichtlich der bislang intensiv weinbauli-
chen Nutzung werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zu den Bodenuntersuchun-
gen wurden zwischenzeitlich im Bodengutachten berücksichtigt und werden in der weiteren 
Planung beachtet. 
 
Die Hinweise zur Abwasserbeseitigung werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Das 
Entwässerungskonzept wird rechtzeitig der SGD Nord vorgelegt und mit der SGD Nord 
abgestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.3 Stellungnahme der Verbandsgemeindewerke Schweich vom 12.10.2015 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise, dass die Versorgung mit Trinkwasser mit der vorgesehenen Anbindung gesi-
chert ist, werden zur Kenntnis genommen.  
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Der Hinweis zur Löschwasserversorgung, dass auch diese gesichert ist, wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis zum Schmutzwasser, dass diese über das Trennverfahren entwässert wird 
und das Abwasser in der Gruppenkläranlage Leiwen gereinigt werden kann, wird ebenfalls 
zur Kenntnis genommen. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Oberflächenwasser werden in der weiteren Planung berücksichtigt. Es 
erfolgt eine Abstimmung mit der SGD Nord. Die Hinweise zum Beschluss des Werksaus-
schusses hinsichtlich des Erschließungsträgers werden ebenfalls zur Kenntnis genommen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.4 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle 
Gewerbeaufsicht, Trier vom 13.10.2015 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den immissionsschutzrechtlichen Belangen werden zur Kenntnis genom-
men. Es wurde zwischenzeitlich ein Lärmgutachten erstellt, das in der Planung beachtet 
wird. Die Hinweise zu Beeinträchtigungen durch die Bewirtschaftung umliegender Wein-
berge bzw. beispielsweise durch Hubschrauberspritzungen werden zur Kenntnis genom-
men. Am Rand des Plangebietes befinden sich landwirtschaftliche Wege, sodass durch 
Spritzungen der Rebflächen eine Abtrift nicht zu befürchten ist. Die Hubschrauberspritzun-
gen mussten bislang bereits auf die bestehende Bebauung Rücksicht nehmen, sodass 
auch für das Neubaugebiet hier mit keinen Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Es erfolgt 
jedoch ein allgemeiner Hinweis in den Planunterlagen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.5 Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau, Mainz vom 

09.10.2015 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass kein Altbergbau dokumentiert sei, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zu Boden und Baugrund werden in den Unterlagen entspre-
chend aufgeführt.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zu mineralischen Rohstoffen werden im weiteren Verfahren geprüft, wenn die 
externen landespflegerischen Kompensationsmaßnahmen festgelegt werden. 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Es erfolgt in den Unterlagen ein 
entsprechender Hinweis, wie mit dem Thema Radon umzugehen ist. Hierbei wird den Bau-
herren empfohlen, hier selbst gemäß einschlägigen Handlungsempfehlungen das Thema 
Radon selbst zu behandeln bzw. direkt technische Maßnahmen vorzunehmen, um das 
Eindringen von Radon zu verhindern.  
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.6 Stellungnahme des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Mosel, Trier 

vom 08.10.2015 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass gegen den vorgelegten Entwurf des Bebauungsplanes keine Einwände 
bestehen, wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zu dem ehemaligen Flurbereini-
gungsverfahren Trittenheim und zu den Nutzungen der Wirtschaftswege und der Erforder-
lichkeit einer Änderungssatzung gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Flurbereinigungsgesetz werden 
zur Kenntnis genommen und in der weiteren Planung beachtet. Die Änderung wird zeitnah 
vorgenommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.7 Stellungnahme des Vermessungs- und Katasteramtes Westeifel-Mosel, Bern-

kastel-Kues vom 06.10.2015 
 
Sachbericht: 
 
Seitens des Vermessungs- und Katasteramtes Westeifel wird darum gebeten, noch das 
Urheberrecht als Quellenangabe der Geobasisdaten in den Planunterlagen aufzunehmen.  
 
Abwägung: 
 
Dies wird in der weiteren Bearbeitung ergänzt. Dass ansonsten gegen das Planverfahren 
keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.8 Stellungnahme der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH, Trier vom 
18.09.2015 

 
Sachbericht: 
 
Seitens der SWT werden weder Anregungen oder Bedenken vorgetragen. Die SWT weist 
darauf hin, dass in dem genannten Bereich sich keine Leitungen der SWT befinden.  
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.9 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, PTI 14, Mayen vom 

30.09.2015 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass gegen die Planung keine Einwände bestehen, wird zur Kenntnis ge-
nommen. Die sonstigen Hinweise hinsichtlich der Erschließung des Plangebietes mit den 
Kommunikationslinien der Deutschen Telekom werden in der weiteren Erschließungspla-
nung berücksichtigt. Die geforderten Hinweise zu den Leitungsverlegungen in den öffentli-
chen Verkehrsflächen sind im Bebauungsplan nicht erforderlich und werden deshalb auch 
nicht vorgenommen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.10 Stellungnahme der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues, Bauver-

waltung, Bernkastel-Kues vom 23.09.2015 
 
Sachbericht: 
 
Seitens der Nachbargemeinden Neumagen-Dhron und Piesport sowie der Verbandsge-
meinde Bernkastel-Kues bestehen keine Bedenken.  
 
Abwägung: 
 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.11 Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienststelle Trier 
vom 01.10.2015 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Bedenken von Seiten der ortsansässigen Winzerschaft gegen den 
Bebauungsplan bestehen, wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zum Flächenentzug 
in Bezug auf die Existenzgefährdung ansässiger Winzerbetriebe werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Gemeinde wird versuchen, hier geeignete Ersatzflächen zu finden und die 
ortsansässigen Winzer dabei zu unterstützen.  
 
Der Hinweis zu den Kompensationsmaßnahmen wird zur Kenntnis genommen. Es wird 
versucht, auf landwirtschaftliche Nutzflächen zu verzichten. Dies wird in dem weiteren Ver-
fahren geprüft und im Umweltbericht dargestellt.  
 
Die Hinweise zu temporären Geruchs- und Geräuschentwicklungen durch die angrenzende 
weinbauliche Nutzung werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Es erfolgt ein allgemei-
ner Hinweis in den Unterlagen. Eine Beeinträchtigung der geplanten Wohnnutzung ist je-
doch hierdurch nicht zu befürchten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.12 Stellungnahme der Westnetz GmbH, Trier vom 29.09.2015 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zur bestehenden 1 kV-Versorgungsleitung werden zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise zu den Erschließungsanlagen werden zur Kenntnis genommen und in der 
weiteren Erschließungsplanung berücksichtigt. Die Hinweise zu den Leuchten, dass diese 
auf Privateigentum errichtet werden können, werden zur Kenntnis genommen und in den 
Planunterlagen entsprechend dargestellt. Die Leuchtenstandorte werden frühzeitig abge-
stimmt und in der Erschließungsplanung berücksichtigt. Dies ist jedoch nicht Inhalt des 
Bebauungsplanes. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 



17 
RZ 
D:\Texte\2015066\Beschlus\20151116_BES_001_JO_FÖBB Nov15.docx 

2.13 Stellungnahme des Zweckverbandes Abfallwirtschaft im Raum Trier (A.R.T.), 
Trier vom 18.09.2015 

 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass gegen das Bebauungsplanverfahren keine Bedenken bestehen. 
 
Abwägung: 
 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.14 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direkti-

on Landesdenkmalpflege, Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege, Mainz 
vom 16.09.2015 

 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass aus Sicht der Direktion Landesdenkmalpflege keine denkmalpflegeri-
schen Belange betroffen sind. Es wird empfohlen, die Direktion Landesarchäologie geson-
dert zu beteiligen.  
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.15 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direkti-

on Landesarchäologie, Trier vom 11.09.2015 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine bekannten archäologischen Fundstellen betroffen seien.  
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.16 Stellungnahme des Landesbetriebes Mobilität Trier vom 13.11.2015 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Bauverbotszone ist nicht berührt. Die 
Erschließung erfolgt über das gemeindliche Wegenetz. Die Notzufahrt bleibt dem Notfall 
vorbehalten, was durch bauliche Einbauten sichergestellt wird. Die Entwässerungseinrich-
tungen der B 53 werden nicht berührt. Einzelheiten bleiben der Erschließungsplanung vor-
behalten und wurden mit dem LBM abgestimmt. Der Verkehrslärm wurde zwischenzeitlich 
gutachterlich geprüft. Eine Beeinträchtigung ist demnach nicht zu erwarten. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.17 Kreisverwaltung Landkreis Trier-Saarburg, Kreisentwicklung, Wirtschaft, 

Landwirtschaft, Weinbau, Trier vom 19.10.2015 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bereits im Rahmen der Flächennutzungs-
plan-Fortschreibung wurde der Nachweis für den Wohnbedarf geführt. Der Bebauungsplan 
entwickelt sich aus dem Flächennutzungsplan. In den Unterlagen erfolgt eine entsprechen-
de Darstellung.  
 
Die sonstigen Hinweise werden geprüft und gegebenenfalls geändert. Der Bebauungsplan 
weicht vom ursprünglichen städtebaulichen Konzept ab, da aus städtebaulichen Gründen 
der nordöstliche Bereich ergänzt wurde. Eine Anpassung des Konzeptes ist nicht erforder-
lich. 
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Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im frühzeitigen Verfahren ist dies noch 
nicht erforderlich. Im Entwurf werden die Hinweise im Gemeinderat diskutiert und gegebe-
nenfalls berücksichtigt. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, im Gemeinderat diskutiert und gegebenen-
falls berücksichtigt. 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Gestaltung werden zur Kenntnis genommen, im Gemeinderat diskutiert 
und gegebenenfalls berücksichtigt. 
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Sachbericht: 
 

 

 
Abwägung: 
 
Die Hinweise der Unteren Naturschutzbehörde werden zur Kenntnis genommen und im 
Umweltbericht berücksichtigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Am 09.09.2015 fand in Trittenheim im Feuerwehrgerätehaus, Spielesstraße 13, eine Bür-
gerversammlung statt, in der die Öffentlichkeit die Gelegenheit hatte, sich frühzeitig über 
die Planung zu informieren und Anregungen und Hinweise abzugeben. Nach der Vorstel-
lung des Vorentwurfes wurden seitens der Öffentlichkeit jedoch weder Fragen noch Anre-
gungen oder Hinweise vorgetragen. Ein entsprechendes Protokoll mit den Teilnehmern ist 
der Abwägung beigefügt. 
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Gemeinderatsbeschluss 
 
Die Gemeinde Trittenheim hat nach reiflicher Prüfung alle Stellungnahmen und Hinweise 
sowie Anregungen sach- und fachgerecht gegeneinander abgewogen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
Trittenheim, den .................................... 
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